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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Sachgebiet Entschädigungsklage bei überlanger

Verfahrensdauer
Abteilung 11
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

2. Instanz

Aktenzeichen L 11 SF 360/20 EK R
Datum 23.03.2022

3. Instanz

Datum 29.11.2022

Die Klage wird abgewiesen.

Der KlÃ¤ger trÃ¤gt die Kosten des Rechtsstreits.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert wird auf 7.200 Euro festgesetzt.

Â 

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger begehrt EntschÃ¤digung wegen unangemessener Dauer eines vor dem
Sozialgericht (SG) Duisburg (Az. S 37 R 970/16 [zuvor: S 37 R 93/09]) und dem
Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen (Az. L 3 R 530/20) anhÃ¤ngig
gewesenen Verfahrens (Ausgangsverfahren).

Der KlÃ¤ger bezog in der Zeit vom 30. Dezember 2004 bis zum 29. Dezember 2007
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einen ExistenzgrÃ¼ndungszuschuss nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB
III) von der zustÃ¤ndigen Agentur fÃ¼r Arbeit. Die Deutsche Rentenversicherung
(DRV) Bund prÃ¼fte in der Folge das Bestehen von Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung sowie die Geltendmachung von BeitrÃ¤gen. Mit
Bescheid vom 19. Juni 2008 stellte die DRV Bund Versicherungspflicht des KlÃ¤gers
in der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem 30. Dezember 2004 fÃ¼r die Dauer
des Bezuges des ExistenzgrÃ¼ndungszuschusses fest. Zudem berechnete sie
BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit vom 30. Dezember 2004 bis zum 29. Dezember 2007 in
HÃ¶he von 8.625,01 Euro. Nach erfolgloser DurchfÃ¼hrung des
Widerspruchsverfahrens erhob der KlÃ¤ger am 23. Juli 2009 Klage zum SG Duisburg
(S 37 R 93/09). Am 8. Juli 2010 forderte das SG den KlÃ¤ger auf, das Verfahren
innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Aufforderung zu betreiben, und
wies darauf hin, dass die Klage anderenfalls als zurÃ¼ckgenommen gelte. Die
zugrunde liegende VerfÃ¼gung war nicht von der Kammervorsitzenden mit vollem
Namenszug unterschrieben. Das SG trug die Streitsache am 22. Oktober 2010 als
durch KlagerÃ¼cknahme erledigt aus. Nachdem der KlÃ¤ger in dem anderweitigen
Verfahren S 34 R 421/14 geltend gemacht hatte, die Aufforderung vom 8. Juli 2010
nicht erhalten zu haben, und die ErfÃ¼llung formaler Voraussetzungen rÃ¼gte,
fÃ¼hrte das SG das Verfahren unter dem neuen Aktenzeichen S 37 R 970/16 WA
fort und wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 18. Mai 2020 ab. Im
ErÃ¶rterungstermin vor dem LSG schlossen der KlÃ¤ger und die DRV Bund einen
Vergleich, der das Verfahren nach Ablauf der Widerrufsfrist am 7. September 2020
beendete.

Das Verfahren stellt sich chronologisch wie folgt dar:

Datum Bl. GA Handelnder AktivitÃ¤t
23.7.2009 1 KlÃ¤ger Klageerhebung (Fax)
24.7.2009 2 SG VerfÃ¼gung:

Anforderung des
angefochtenen
Bescheides von Kl.;
Aufforderung zur
Ã�bersendung von
Erwiderung + Akten
ggÃ¼. Bekl.

14.8.2009 4R SG Hinweis des SG an
Beteiligte, dass
Original der
Klageschrift
zwischenzeitlich
irrtÃ¼mlich als
weiteres Verfahren
erfasst worden war
(S 10 R 199/09)

13.8.2009 5 Beklagte Eingang
Stellungnahme:
Verweis auf Inhalt
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der Akten vor
KlagebegrÃ¼ndung

14.8.2009 5R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung z.K. +
Aufforderung zur
Ã�bersendung der
KlagebegrÃ¼ndung

20.8.2009 6R SG DurchfÃ¼hrung
einer Meldeanfrage
+ erneute
Versendung der
VerfÃ¼gung vom
14.8.2009 nach
PostrÃ¼cklauf

18.9.2009 7 Kl. Eingang
KlagebegrÃ¼ndung

22.9.2009 7R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.; Anfrage
an Kl., ob
EinverstÃ¤ndnis mit
Beiziehung der
Akten der
Arbeitsagentur
bestehe

15.10.2009 8 Kl. Eingang
Stellungnahme: Kein
EinverstÃ¤ndnis mit
Beiziehung

16.10.2009 8R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.; Schreiben
an Kl.: Hinweis auf
mÃ¶gliche
Erkenntnisse aus der
Akte der
Arbeitsagentur

28.10.2009 10 Bekl. Eingang
Stellungnahme:
Klageabweisung
(Verweis auf
Versicherungspflicht
30.12.2004 â��
29.12.2007)

30.10.2009 10R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an Kl.
z.K.

13.11.2009 10R SG VerfÃ¼gung:
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Erinnerung des
KlÃ¤gers

10.12.2009 10R SG VerfÃ¼gung:
Dringende
Erinnerung des
KlÃ¤gers

16.12.2009 11 Kl. Eingang
Stellungnahmen mit
Datum 26.10.2009
und 17.11.2009

17.12.2009 13R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.St.

7.1.2010 14 Bekl. Eingang
Stellungnahme
(Festhalten an
Beitragsforderung
aufgrund Bezuges
des ExistenzgrÃ¼nd
ungszuschusses)

11.1.2010 15R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an Kl.
z.St. + Anfrage, ob
EinverstÃ¤ndnis mit
Beiziehung der
Akten der
Arbeitsagentur
bestehe

22.2.2010 14R SG VerfÃ¼gung:
Erinnerung des Kl.

19.3.2010 15 SG VerfÃ¼gung:
Erneute Erinnerung
des Kl.

22.4.2010 15R SG VerfÃ¼gung: ET
22.4.2010 16 SG Ladung zum Termin

(11.6.2010)
9.6.2010 21 SG VerfÃ¼gung: Namen

des Kl. Ã¤ndern
(zuvor als â��Pâ��
gefÃ¼hrt)

11.6.2010 22 SG ET

Beschluss: Weitere
Ermittlungen durch
KV

11.6.2010 21R SG Vermerk:
Aggressives
Auftreten des
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KlÃ¤gers und der
begleitenden
Ehefrau im Termin
ggÃ¼. KV +
Bekl.-Vertreter;
Androhung
Ablehnungsgesuch

â��Der KlÃ¤ger
sollte nicht noch
einmal zum Termin
geladen werdenâ��

8.7.2010 25 ff. SG VerfÃ¼gung:
Hinweis, dass keine
Anhaltspunkte fÃ¼r
Rechtswidrigkeit des
Bescheides
bestÃ¼nden;
Aufforderung zur
Vorlage von
Unterlagen binnen
drei Monaten (Einko
mmensnachweis
bzgl. â��Ich-AGâ��
und aktuelle Einkom
mensverhÃ¤ltnisse
Kl. + Ehefrau);
Hinweis auf KlagerÃ
¼cknahmefiktion,
wenn Verfahren
lÃ¤nger als drei
Monate nicht
betrieben werde

Keine Unterschrift
der KV

Zustellung am
15.7.2010

12.8.2010 31 Bekl. Eingang
Stellungnahme

13.8.2010 31R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an Kl.
z.K.

22.10.2010 32 SG VerfÃ¼gung:
Rechtsstreit am
22.10.2010 infolge
KlagerÃ¼cknahme
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erledigt
14.3.2016 33 Kl. Eingang

KlagebegrÃ¼ndung
im Verfahren S 34 R
421/14: Dort streitig 
Aufrechnungsbesche
id, der auf dem im
Verfahren S 37 R
93/09 streitigen
Bescheid beruht

AusfÃ¼hrungen zum
Verfahren S 37 R
93/09 R:

KlagerÃ¼cknahmefi
ktion sei nicht
eingetreten: Kl. habe
VerfÃ¼gung vom
8.7.2010 nicht
erhalten.
VerfÃ¼gung sei
nicht
unterschrieben.

14.4.2016 Â Â Â 
22.9.2016 37 SG VerfÃ¼gung:

Vergabe eines
neuen
Aktenzeichens
(Erfassung als WA-
Verfahren); zuvor
war Kopie einer
VerfÃ¼gung vom
14.4.2010 im
Verfahren S 34 R
421/14 zur Akte
genommen worden

27.9.2016 37R SG VerfÃ¼gung:
Mitteilung neues Az.
an Beteiligte +
Anforderung der
Akten von Bekl.

17.10.2016 38 Bekl. Eingang
Stellungnahme:
Akten liegen im
Verfahren S 34 R
421/14 vor

3.11.2016 38R SG VerfÃ¼gung:
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Anforderung
Aktenkopie von Bekl.

16.11.2016 38R SG VerfÃ¼gung:
Anfrage ggÃ¼.
Kammer 34 nach
anwaltlicher
Vertretung 

21.11.2016 39 SG Eingang Durchschrift
einer Anfrage der
34. Kammer, ob
Prozessbev. auch im
Verfahren S 37 R
970/16 WA vertritt

23.11.2016 40R SG Vermerk:
AbsprachegemÃ¤Ã�
Anfrage an
Prozessbev. in Ka.
34, ob er Verfahren
in Ka. 37
Ã¼bernehme

22.11.2016 41 Bekl. Eingang: Schreiben,
wonach â��Digi-
Akteâ�� Ã¼bersandt
werde

25.11.2016 41R SG VerfÃ¼gung: zF
(Antwort der 34.
Kammer)

14.12.2016 41R SG VerfÃ¼gung: WV 3
Wochen

5.1.2017 42 SG Ã�bersendung des
Ruhensbeschlusses
im Verfahren S 34 R
421/14

9.1.2017 41R SG VerfÃ¼gung:
Schreiben an Bekl:
Digi-Akte nicht
eingegangen,
erneute
Ã�bersendung

12.1.2017 45R SG VerfÃ¼gung:
Schreiben an
KlÃ¤ger, ob er sich
von dem in dem
Verfahren S 34 R
421/14 bestellten
Prozessbev.
vertreten lasse

20.1.2017 47 Kl. Prozessbev. bestellt
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sich, zugleich:
Antrag auf
Prozesskostenhilfe

24.1.2017 47R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K. 

25.1.2017 50R SG VerfÃ¼gung: zF
25.1.2017 50R SG Vorlage UdG zur

VorprÃ¼fung
31.1.2017 50R SG Vermerk:

Akteneinsicht werde
nicht begehrt

21.2.2017 50R SG VerfÃ¼gung:
Schreiben an
Prozessbev. mdB um
Mitteilung der
zustÃ¤ndigen
Agentur fÃ¼r Arbeit
+ dortige
Kundennummer, um
Unterlagen bzgl. Exis
tenzgrÃ¼ndungszus
chuss beizuziehen

23.2.2017 51 Kl. Eingang
Stellungnahme: Am
26.1.2017
angeforderte
Unterlagen liegen
noch nicht vor (PKH-
Unterlagen), Bitte
um
FristverlÃ¤ngerung
bis 16.3.2017

24.2.2017 51R SG VerfÃ¼gung: zF
9.3.2017 52 Kl. Vorsprache des Kl.

bei Urkundsbeamtin:
â��Habe Schreiben
vom 8.7.2010 erst
gestern von Anwalt
erhalten. Zustellung
ist nicht erfolgt. Bitte
um Ã�bersendung
Zustellungsurkunde
und
Sitzungsniederschrift
vom 11.6.2010.â��

13.3.2017 52R SG Vermerk: Akte seit
1.6.2016 auf Zimmer
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452
22.3.2017 52 SG VerfÃ¼gung: WV mit

Akte
24.3.2017 52R SG Vermerk: â��Az. der

37. Kammer nach
Wiederaufnahme
lautet S 37 R 970/16
WA, diese Akte an
KB sendenâ��

29.3.2017 52 SG Vorlage KV 
30.3.2017 52R SG VerfÃ¼gung: Kopien

von
Sitzungsniederschrift
sowie der
VerfÃ¼gung vom
8.7.2010 samt PZU
an Kl.; Erinnerung
der Bekl.

29.3.2017 53 Kl. Eingang
Stellungnahme:
Vortrag zu PKH-
Voraussetzungen
(vorab per Fax, ohne
Unterlagen)

6.4.2017 54R SG VerfÃ¼gung: WV 1
Woche (Eingang
Original)

3.4.2017 56 Kl. Eingang
Stellungnahme mit
Anlagen

6.4.2017 56R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K., Vorlage
UdG

18.4.2017 57 SG Beschluss:
Bewilligung von PKH

20.6.2017 58R SG Vermerk:
â��KlÃ¤ger hat sich
2010 im Termin
unmÃ¶glich
benommen und sich
ein Wortgefecht mit
dem Bekl.vertreter
geliefert. Er war
kaum zu bÃ¤ndigen.
Ggfls. kann ein
GÃ¼terichter eine
entspannte
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AtmosphÃ¤re
schaffen.â��

20.6.2017 59 SG VerfÃ¼gung:
Schreiben an
Beteiligte, ob diese
mit DurchfÃ¼hrung
eines GÃ¼terichterv
erfahrens
einverstanden sind

18.7.2017 67 Kl. Eingang
Stellungnahme:
Noch keine
RÃ¼cksprache
mÃ¶glich, Bitte um
FristverlÃ¤ngerung
bis 1.8.2017

19.7.2017 67R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.

25.7.2017 69 Bekl. Eingang
Stellungnahme: Bitte
um AktenrÃ¼cksend
ung, damit
Stellungnahme
abgegeben werden
kann

1.8.2017 69R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an Kl.
z.K.; VA an Bekl.

1.8.2017 70 Kl.-Bev. Eingang
Stellungnahme: Bitte
um
FristverlÃ¤ngerung
bis 18.8.2017

2.8.2017 70R SG VerfÃ¼gung: WV
18.8.2017

17.8.2017 71 Kl. Stellungnahme:
Bereitschaft zu
Mediationsverfahren
(+)

18.8.2017 70R SG VerfÃ¼gung:
Sachstandsanfrage
an Bekl.

24.8.2017 71R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K. + St.

14.9.2017 72 Bekl. Eingang
Stellungnahme:
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Bereitschaft zu
Mediationsverfahren
(+)

19.9.2017 72R SG VerfÃ¼gung: Bekl.
erinnern

21.9.2017 73 Bekl. Eingang der
Verwaltungsakten

22.9.2017 73R SG VerfÃ¼gung: Bekl.
an Beantwortung der
Anfrage vom
20.6.2017 erinnern

9.10.2017 74 Bekl. Eingang
Stellungnahme:
Anfrage bereits
beantwortet

12.10.2017 76 SG Beschluss:

Verweisung an
GÃ¼terichter (S 37
SF 332/17 GR)

18.12.2017 79 f. Kl. VerzÃ¶gerungsrÃ
¼ge

19.12.2017 82R SG VerfÃ¼gung: zF
21.12.2017 83 f Bekl. Eingang:

Berechnungen
(abgeheftet auf Bl.
84 ff)

27.12.2017 83R SG VerfÃ¼gung:
Unterlagen in Kopie
zum GÃ¼terichterve
rfahren nehmen

27.2.2018 83R SG Vermerk: â��S 37 SF
332/17 GR noch
anhÃ¤ngigâ��;
VerfÃ¼gung: WV
spÃ¤testens in 3
Monate

28.5.2018 83R SG Vermerk: â��noch
anhÃ¤ngigâ��;
VerfÃ¼gung: WV 1
Monate

27.6.2017 101 SG VerfÃ¼gung: WV 1
Monat

16.7.2018 102 SG Eingang Mitteilung:
â��GÃ¼terichter hat
zum LSG
gewechselt, setzt
Bearbeitung fort,
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Termin am
5.10.2018â��

18.7.2018 102R SG VerfÃ¼gung: WV
31.10.2018

8.8.2018 103 Kl. VerzÃ¶gerungsrÃ
¼ge

8.8.2018 103R SG VerfÃ¼gung: WV
20.10.2018

12.10.2018 104 SG Eingang
Verfahrensakte +
Beiakten nach
erfolgloser
Beendigung des GÃ
¼terichterverfahren
s

13.10.2018 104R SG VerfÃ¼gung: zF von
S 37 R 72/18

8.11.2018 104R SG VerfÃ¼gung: zum ET
1.2.2019 105 SG VerfÃ¼gung:

Schreiben an
Prozessbev.:
Ã�bersendung von
Unterlagen, aus
denen Einnahmen
aus der â��Ich-
AGâ�� fÃ¼r GewÃ¤h
rungszeitraum des G
rÃ¼ndungszuschuss
es hervorgehen

5.3.2019 105R SG VerfÃ¼gung: Kl.
erinnern

24.3.2019 106 Kl. Eingang
Stellungnahme des
KlÃ¤gers (Anfrage
zum zeitlichen
Bezug des
Schreibens vom
1.2.2019; Bitte um
Ã�bersendung des
GVP; kein
EinverstÃ¤ndnis mit
Ruhen u.a.).

25.3.2019 108R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung von
Kopien an
Prozessbev. mdB,
nur Ã¼ber ihn mit
dem Gericht zu
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kommunizieren;
Verweis auf GVP auf
Homepage des SG;
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.

4.4.2018 110 SG VerfÃ¼gung:
Schreiben an Kl.:
Angeforderte
Unterlagen stehen
weiterhin aus.
Fristsetzung nach Â§
106a Abs. 1 SGG.
Hinweis auf KlagerÃ
¼cknahmefiktion,
wenn Verfahren
nicht betrieben
werde. 

4.7.2019 115 Kl. Eingang
Stellungnahme:
Vortrag zum
Einkommen;
Unterlagen sollen
vorgelegt werden;
Angebot einer
eidesstattlichen
Versicherung

5.7.2019 115R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K. + St., ob
dies ausreiche

4.7.2019 117 ff. Kl. Eingang
Stellungnahme des
KlÃ¤gers (u.a.
Antrag auf erneutes 
GÃ¼terichterverfahr
en) mit
verschiedenen
Anlagen

5.7.2019 133R SG VerfÃ¼gung: Kopie
an Prozessbev. +
Bekl. z.K.; Anfrage,
ob EinverstÃ¤ndnis
mit erneutem GÃ¼te
richterverfahren
bestehe

16.8.2019 134R SG VerfÃ¼gung: Bet.
erinnern

30.8.2019 135 Bekl. Eingang
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Stellungnahme (u.a. 
GÃ¼terichterverfahr
en sinnlos)

3.9.2019 135R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an Kl.
z.K. + Anfrage, ob
an nicht erfolgverspr
echender Klage
festgehalten werde

18.9.2019 136 Kl. Eingang
Stellungnahme
(Antrag auf
Beiziehung der Akte
der Arbeitsagentur,
Akteneinsicht in
Verwaltuntsakte)

19.9.2019 143 SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung VA an
Prozessbev.; Bitte
um Mitteilung der
zustÃ¤ndigen
Agentur fÃ¼r Arbeit
+ Kundennummer

24.9.2019 144 Kl. Eingang VA
7.10.2019 145 SG Eingang VA
5.11.2019 145R SG VerfÃ¼gung:

Erinnerung Kl.
6.11.2019 146 Kl. Eingang

Stellungnahme des
Kl.

7.11.2019 146R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung des
Schreibens d. Kl. an
Prozessbev. mdB um
Mitteilung, ob die
geforderten
Angaben verweigert
werden;
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.

20.11.2019 147 LSG Anforderung der
Gerichtsakten

21.11.2019 147R SG VerfÃ¼gung: KVnR
3.12.2019 148 LSG Erinnerung an

Ã�bersendung
5.12.2019 148R SG VerfÃ¼gung: KVnR
10.12.2019 148R SG VerfÃ¼gung: Akten

an LSG
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13.12.2019 149 LSG Eingang
Gerichtsakten

2.1.2020 149R SG VerfÃ¼gung: WV 10
Tage

6.1.2020 150 LSG RÃ¼cksendung
Gerichtsakten

9.1.2020 150R SG VerfÃ¼gung:
Erinnerung Kl.

31.1.2020 151 LSG Erinnerung an
RÃ¼cksendung des
EB

3.2.2020 151R SG VerfÃ¼gung: EB per
Fax an LSG

11.2.2020 153 SG VerfÃ¼gung:
Aufforderung des
KlÃ¤gers, bis zum
15.3.2020 die
zustÃ¤ndige Agentur
fÃ¼r Arbeit sowie
die Kundennummer
anzugeben. Hinweis
auf Â§ 106a SGG.
Hinweis auf KlagerÃ
¼cknahmefiktion.

Zustellung
14.2.2020 (EB)

5.3.2020 157R SG VerfÃ¼gung: WV
15.5.2020

13.3.2020 158 Kl. Stellungnahme:
Ã�bersendung
Schreiben an
Agentur fÃ¼r Arbeit
MÃ¼lheim

13.3.2020 161R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.

14.4.2020 166 Kl. Stellungnahme:
Ã�bersendung
Schreiben der
Agentur fÃ¼r Arbeit
N (â��keine Akten
mehr aus dem Jahr
2007â��)

9.4.2020 172R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.

9.4.2020 173 SG VerfÃ¼gung:
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Schreiben an
Beteiligte: Anfrage
zu einer
Entscheidung durch
GB

13.5.2020 175 Kl. Eingang
Stellungnahme: Kl.
lege Wert auf mV

14.5.2020 176R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K.; â��anl.
GBâ��, â��zur
AVâ��

15.5.2020 177 f Kl. Eingang
Stellungnahme des
Kl. (u.a. Bestehen
auf mV)

18.5.2020 178R SG VerfÃ¼gung:
Ã�bersendung an
Bekl. z.K., â��anl. Ge
richtsbescheidâ��,
â��zur AVâ��

18.5.2020 179 ff. SG Gerichtsbescheid

Klageabweisung

Zustellung an
Prozessbev:
28.5.2020

Zustellung an Bekl.:
27.5.2020

21.6.2020 191 Kl. Berufung
2.7.2020 194 LSG EingangsverfÃ¼gun

g
7.7.2020 196 LSG Ladung zum

ErÃ¶rterungstermin
(5.8.2020)

24.7.2020 201 Kl. Neuer Prozessbev.
bestellt sich;
Ã�bersendung
verschiedener
Unterlagen

3.8.2020 211 ff. LSG Vergleichsvorschlag
des BE an Beteiligte
(an Bekl. per E-Mail,
Bl. 208 f.) 

5.8.2020 220 f. LSG ErÃ¶rterungstermin
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Abschluss
Widerrufsvergleich
(Frist: drei Wochen
ab Zustellung der Sit
zungsniederschrift)

10.8.2020 224 LSG Ã�bersendung
Sitzungsniederschrift
per Fax an
Prozessbev.

14.8.2020 Â Bekl. Eingang
Sitzungsniederschrift

1.9.2020 227R LSG Anfrage an Bekl.,
wann
Sitzungsniederschrift
zugegangen ist

7.9.2020 230 Bekl. Stellungnahme:
Eingang
Sitzungsniederschrift
am 14.8.2020

7.9.2020 Â Â Verfahrensbeendi
gung (Ablauf von 3
Wochen nach letzter
Zustellung)

Â 

Der KlÃ¤ger hat am 4. November 2020 EntschÃ¤digungsklage zum
Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen erhoben. Zugleich hat er die
Bewilligung von Prozesskostenhilfe (PKH) beantragt; diesen Antrag hat er mit
Schriftsatz vom 20. Mai 2021 zurÃ¼ckgenommen. Zur BegrÃ¼ndung macht er
geltend, dass jedenfalls im Zeitraum von November 2010 bis Oktober 2016 keine
ausreichende zeitnahe Bearbeitung des Verfahrens durch das SG erfolgt sei. Dies
habe er auch gerÃ¼gt. Ob nach Wiederaufnahme des Verfahrens Ende 2016
weitere VerzÃ¶gerungen aufgetreten seien, werde wie die Frage der genauen
HÃ¶he des EntschÃ¤digungsanspruchs in das Ermessen des Gerichts gestellt.
Ausgehend von einem EntschÃ¤digungsanspruch von 100 Euro je Monat der
VerzÃ¶gerung habe er jedenfalls Anspruch auf zahlung von 7.200 Euro.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an ihn eine EntschÃ¤digung von 7.200 Euro wegen
unangemessener Dauer des Gerichtsverfahrens S 37 R 93/09, spÃ¤ter S 37 R
670/16, SG Duisburg, fÃ¼r ein Ã¼berlanges Gerichtsverfahren mit Zinsen hieraus in
HÃ¶he von 5 Prozentpunkten Ã¼ber dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 12. Juni
2021 zu zahlen,

hilfsweise, die Ã¼berlange Verfahrensdauer des gesamten Verfahrens festzustellen.
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Das beklagte Land beantragt,

die Klage abzuweisen.

Es macht geltend, dass das Verfahren schon vor dem 3. Dezember 2011, dem
Inkrafttreten des Gesetzes Ã¼ber den Rechtsschutz bei Ã¼berlangen
Gerichtsverfahren, anhÃ¤ngig gemacht worden sei. Die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge
mÃ¼sse in diesem Fall unverzÃ¼glich nach Inkrafttreten des Gesetzes erhoben
werden. Anderenfalls kÃ¶nne sie fÃ¼r die Zeit vor ihrer Erhebung keine
EntschÃ¤digungsansprÃ¼che begrÃ¼nden. Hier sei die erste VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge
am 18. Dezember 2017 und damit 6 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erhoben
worden. EntschÃ¤digung fÃ¼r VerzÃ¶gerungen vor dem 18. Dezember 2017
komme deshalb nicht in Betracht. FÃ¼r die Zeit danach fehle es an einer
monatsweisen Geltendmachung konkreter entschÃ¤digungsrelevanter Zeitphasen,
wobei eine Karenzzeit von zwÃ¶lf Monaten je Instanz regelmÃ¤Ã�ig als angemessen
anzusehen sei.

Im Verhandlungstermin vom 23. MÃ¤rz 2022 hat der KlÃ¤ger einen vom selben Tag
datierenden Schriftsatz Ã¼berreicht, in dem er u.a. die Ladungsfrist rÃ¼gt und die
Vernehmung von Zeugen beantragt. Wegen der Einzelheiten wird auf den
Schriftsatz verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Gerichtsakte sowie die beigezogene Gerichtsakte des
Ausgangsverfahrens (SÂ 37 R 93/09, spÃ¤ter S 37 R 970/16 WA SG Duisburg sowie
L 3 R 530/20 LSG NRW) Bezug genommen, die in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
vorgelegen hat.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Klage hat keinen Erfolg. Der Senat kann aufgrund mÃ¼ndlicher Verhandlung
entscheiden, zu der die Beteiligten ordnungsgemÃ¤Ã� geladen worden sind (A.). Die
Klage, fÃ¼r die das LSG NRW zustÃ¤ndig ist (B.), ist zwar zulÃ¤ssig (C.), aber im
Hauptantrag (D.) wie im Hilfsantrag (E.) unbegrÃ¼ndet.

A. Der Senat ist nicht an einer Entscheidung gehindert, weil dem KlÃ¤ger â�� wie er
ausfÃ¼hrt â�� die Ladung zum Verhandlungstermin nicht rechtzeitig zugegangen
wÃ¤re. Soweit der KlÃ¤ger damit sinngemÃ¤Ã� geltend machen will, dass ihm nicht
ausreichend Zeit zur Vorbereitung des Termins verblieben sei und die Verhandlung
deshalb zu vertagen gewesen wÃ¤re, greift dies nicht durch. Die Beteiligten haben
ein Recht darauf, zur mÃ¼ndlichen Verhandlung als dem â��KernstÃ¼ckâ�� des
gerichtlichen Verfahrens zu erscheinen und dort mit ihren AusfÃ¼hrungen gehÃ¶rt
zu werden. Wird aufgrund mÃ¼ndlicher Verhandlung entschieden, mÃ¼ssen die
Beteiligten daher die MÃ¶glichkeit haben, hieran teilzunehmen, was die
ordnungsgemÃ¤Ã�e Benachrichtigung Ã¼ber den Termin zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung (Â§Â 153 Abs. 1, Â§Â 110 Abs.Â 1 Satz 1, Â§Â 63 Abs. 1 Satz 2
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Sozialgerichtsgesetz ) voraussetzt (Bundessozialgericht , Beschluss vom 12. MÃ¤rz
2019Â â�� B 13 R 160/17 BÂ â�� juris-Rn. 8 f.). 

Eine solche ordnungsgemÃ¤Ã�e Benachrichtigung ist hier jedoch erfolgt. Diese
erfordert bei anwaltlich vertretenen Beteiligten gemÃ¤Ã� Â§ 73 Abs. 6 Satz 6 SGG
eine an den BevollmÃ¤chtigten gerichtete Mitteilung der Terminbestimmung. Dem
ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers ist die Ladung am 8. MÃ¤rz 2022
zugegangen (Empfangsbekenntnis). Damit ist die Mindestfrist des Â§Â 202 Satz 1
SGG i.V.m. Â§Â 217 Zivilprozessordnung (ZPO) von drei Tagen zwischen Zustellung
der Ladung und dem Terminstag gewahrt (vgl. BSG, Beschluss vom 12. MÃ¤rz
2019Â â�� B 13 R 160/17 BÂ â�� juris-Rn. 10). Auch wenn es auf den Zugang der
Terminsmitteilung bei dem KlÃ¤ger ankÃ¤me, wÃ¤re diese ordnungsgemÃ¤Ã�
erfolgt. Die Terminsmitteilung ist dem KlÃ¤ger am 5. MÃ¤rz 2022 zugestellt worden
(Postzustellungsurkunde). Damit ist die fÃ¼r die Mitteilung des Termins an
Beteiligte vorgesehene Regelfrist von zwei Wochen (Â§Â 110 Abs. 1 SatzÂ 1 SGG)
eingehalten worden (18 Tage). Es ist auÃ�erdem nicht ersichtlich, in welcher Weise
der KlÃ¤ger an entscheidungserheblichem Vortrag gehindert gewesen wÃ¤re. Das
ist auch deshalb nicht nachvollziehbar, weil der KlÃ¤ger im Termin anwaltlich
vertreten war.

B. FÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber die Klage ist das LSG NRW erstinstanzlich
zustÃ¤ndig. Nach Â§Â 200 Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) haftet das Land
fÃ¼r Nachteile, die auf Grund von VerzÃ¶gerungen bei Gerichten des Landes
eingetreten sind. FÃ¼r Klagen auf EntschÃ¤digung gegen das Land ist nach Â§ 201
Abs. 1 Satz 1 GVG das Oberlandesgericht (OLG) zustÃ¤ndig, in dessen Bezirk das
streitgegenstÃ¤ndliche Verfahren durchgefÃ¼hrt wurde. FÃ¼r sozialgerichtliche
Verfahren ergÃ¤nzt Â§ 202 Satz 2 SGG diese Regelung dahin, dass die Vorschriften
des 17. Titels des GVG (Â§Â§ 198 bis 201 GVG) u.a. mit der MaÃ�gabe entsprechend
anzuwenden sind, dass an die Stelle des OLG das LSG und an die Stelle der ZPO das
SGG tritt. Hieraus folgt die ZustÃ¤ndigkeit des erkennenden Gerichts, weil das der
EntschÃ¤digungsklage zugrunde liegende Ausgangsverfahren im Bezirk des LSG
NRW (Â§ 20 Abs. 1 Justizgesetz NRW) gefÃ¼hrt wurde.

C. Die auf Zahlung einer angemessenen EntschÃ¤digung gerichtete Klage ist
zulÃ¤ssig.

I. Die Klage ist als allgemeine Leistungsklage nach Â§ 54 Abs. 5 SGG statthaft
(hierzu BSG, Urteil vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G 11/13 R â�� BSGE 118, 102
ff. â�� juris-Rn. 15; BSG, Urteil vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 12/13 R â��
SozR 4-1720 Â§ 198 Nr. 4 â�� juris- Rn. 20; jeweils m.w.N.). Eine vorherige
Verwaltungsentscheidung ist gesetzlich nicht vorgesehen (vgl. Â§ 198 Abs. 5 GVG);
einer vorherigen auÃ�ergerichtlichen Geltendmachung bedarf es nicht (BSG, Urteil
vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G 1/13 -, juris, Rn. 19).

II. Der KlÃ¤ger hat die Wartefrist nach Â§ 198 Abs. 5 Satz 1 GVG eingehalten.
Hiernach kann die Klage zur Durchsetzung eines Anspruchs nach Â§ 198 Abs. 1 GVG
frÃ¼hestens sechs Monate nach Erhebung der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge erhoben
werden (zur Wartefrist als Sachurteilsvoraussetzung: BSG, Urteil vom 5. Mai 2015
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â�� B 10 Ã�G 8/14 R â�� SozR 4-1710 Art. 23 Nr. 4 â�� juris-Rn. 17). Der KlÃ¤ger
hat die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge am 18. Dezember 2017 erstmals
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge erhoben. Davon ausgehend hat er die Klage nach Ablauf der
Wartefrist erhoben. Denn die Klage ist am 4. November 2020 beim
EntschÃ¤digungsgericht anhÃ¤ngig gemacht worden, die Zustellung an den
Beklagten erfolgte am 11. Juni 2021.

III. Die Klagefrist nach Â§ 198 Abs. 5 Satz 2 GV ist gewahrt. Die Klagefrist nach Â§
198 Abs. 5 Satz 2 GVG ist gewahrt. Hiernach muss die Klage spÃ¤testens sechs
Monate nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, die das Verfahren beendet,
oder einer anderen Erledigung des Verfahrens erhoben werden. Das
Ausgangsverfahren endete mit dem Wirksamwerden des im ErÃ¶rterungstermin
vom 5. August 2020 geschlossenen Widerrufsvergleichs am 7. September 2020. Die
in Â§ 198 Abs. 5 Satz 2 GVG normierte Frist endete damit am 7.Â MÃ¤rz 2021 (Â§ 90
, 64 SGG). Die im Ausgangsverfahren ergangene Entscheidung wurde am 11.
November 2019 rechtskrÃ¤ftig. Die Klagefrist endete damit am 11. Mai 2020 (Â§ 90,
Â§ 64 SGG). Die EntschÃ¤digungsklage ist am 4.Â November 2020, vor Fristablauf,
beim LSG NRW anhÃ¤ngig geworden, was ausreicht. Auf den Zeitpunkt der
RechtshÃ¤ngigkeit der Klage gemÃ¤Ã� Â§ 94 Satz 2 SGG durch Zustellung beim
Beklagten kommt es fÃ¼r die Klagefrist dagegen nicht an (BSG, Urteil vom 17
Dezember 2020 â�� B 10 Ã�G 1/19 R â�� BSGE 131, 153 ff. â�� juris-Rn. 16). 

IV. Die weiteren zwingenden ZulÃ¤ssigkeitsvoraussetzungen gemÃ¤Ã� Â§ 92 Abs. 1
Satz 1 SGG sind erfÃ¼llt, da die Klage die Beteiligten und den Gegenstand,
nÃ¤mlich eine konkrete EntschÃ¤digungsforderung fÃ¼r die Dauer des
Ausgangsverfahrens, hinreichend prÃ¤zise benennt. Die weiteren zur BegrÃ¼ndung
dienenden Tatsachen, die auf eine Darlegung der VerzÃ¶gerungen im
Gerichtsverfahren gerichtet sein sollten, sind ebenfalls angegeben (vgl. zu den
ZulÃ¤ssigkeitsanforderungen an eine Klage zuletzt BSG, Urteil vom 13.Dezember
2018 â�� B 10 Ã�G 4/16 R â�� SozR 4-1500 Â§ 92 Nr. 5 â�� juris-Rn. 11f.).

D. Die Klage ist jedoch unbegrÃ¼ndet, denn der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
EntschÃ¤digung eines immateriellen Nachteils.

I. Anspruchsgrundlage ist Â§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG. Danach wird angemessen
entschÃ¤digt, wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als
Verfahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet. Der durch eine unangemessene
Verfahrensdauer eingetretene immaterielle Nachteil ist nach MaÃ�gabe des Â§ 198
Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Satz 3 GVG mit 1.200 Euro fÃ¼r jedes Jahr der VerzÃ¶gerung zu
entschÃ¤digen.

II. Der Anwendung der EntschÃ¤digungsregelung auf den Streitfall steht nicht
entgegen, dass das Ausgangsverfahren bei Inkrafttreten des Gesetzes Ã¼ber den
Rechtsschutz bei Ã¼berlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren vom 24. November 2011 (BGBl I, 2302) am 3. Dezember 2011
(Art. 24 Ã�GG) bereits anhÃ¤ngig gewesen ist. Die Anwendung der
EntschÃ¤digungsregelung auf den Streitfall folgt aus der Ã�bergangsvorschrift des
Art. 23 Satz 1 Halbsatz 1 Ã�GG. Danach gilt dieses Gesetz auch fÃ¼r Verfahren, die
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bei seinem Inkrafttreten bereits anhÃ¤ngig waren. Diese Voraussetzung ist hier
erfÃ¼llt. Das am 23. Juli 2009 eingeleitete Ausgangsverfahren war zum
maÃ�geblichen Stichtag weder rechtskrÃ¤ftig abgeschlossen noch anderweitig
erledigt. Insbesondere war es nicht infolge Eintritts der KlagerÃ¼cknahmefiktion
des Â§ 102 Abs. 2 Satz 1 SGG erledigt, denn es mangelte der
Betreibensaufforderung vom 8. Juli 2010 an der formalen Voraussetzung der
Unterzeichnung durch den Kammervorsitzenden mit vollem Namen (vgl. BSG, Urteil
vom 1.Â Juli 2010Â â�� B 13 R 58/09 RÂ â�� BSGE 106, 254 ff. â�� juris-Rn. 49;
BSG, Urteil vom 4. April 2017Â â�� B 4 AS 2/16 RÂ â�� BSGE 123, 62 ff. â�� juris-
Rn. 24).

III. Einem EntschÃ¤digungsanspruch fÃ¼r die Zeit vor Erhebung der
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge am 18.Â Dezember 2017 steht bereits entgegen, dass der
KlÃ¤ger die erforderliche VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge nicht unverzÃ¼glich erhoben hat. 

1. EntschÃ¤digung erhÃ¤lt ein Verfahrensbeteiligter gemÃ¤Ã� Â§ 198 Abs. 3 Satz 1
GVG nur, wenn er bei dem mit der Sache befassten Gericht die Dauer des
Verfahrens gerÃ¼gt hat. Die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge kann erst erhoben werden,
wenn Anlass zur Besorgnis besteht, dass das Verfahren nicht in einer
angemessenen Zeit abgeschlossen wird; eine Wiederholung der
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge ist frÃ¼hestens nach sechs Monaten mÃ¶glich, auÃ�er wenn
ausnahmsweise eine kÃ¼rzere Frist geboten ist (Â§ 198 Abs. 3 Satz 2 GVG).
Befindet sich das Verfahren zwischenzeitlich bei einem â��anderen Gerichtâ��
(wovon das im Instanzenzug hÃ¶here Gericht umfasst wird, BSG, Urteil vom 27.
MÃ¤rz 2020Â â�� B 10 Ã�G 4/19 RÂ â�� SozR 4-1720 Â§Â 198 Nr.Â 19, juris, Rn.
27), bedarf es gem. Â§Â 198 Abs. 3 SatzÂ 5 GVG im Falle einer weiteren
VerzÃ¶gerung einer â��erneuten VerzÃ¶gerungsrÃ¼geâ��.

2. Wird die EntschÃ¤digungsregelung â�� wie hier â�� nach Art. 23 Satz 1 Halbsatz
1 Ã�GG auf AltfÃ¤lle angewandt, die am 3. Dezember 2011 bereits anhÃ¤ngig, aber
noch nicht abgeschlossen waren, wird das Recht der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge durch
Art. 23 Satz 2 und 3 Ã�GG an die Besonderheiten dieser Verfahrenskonstellation
angepasst (BT-Drucks. 17/3802 S. 31). Bei Verfahren, die beim Inkrafttreten der
Regelung schon verzÃ¶gert sind, muss die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge unverzÃ¼glich
nach Inkrafttreten erhoben werden. Geschieht dies, so wahrt die RÃ¼ge den
Anspruch aus Â§ 198 GVG auch fÃ¼r den vorausgehenden Zeitraum, das heiÃ�t so,
als ob bereits zu dem in Â§ 198 Abs. 3 Satz 2 GVG festgelegten Zeitpunkt gerÃ¼gt
worden wÃ¤re (BGH, Urteil vom 10. April 2014 â�� III ZR 335/13 â�� NJWÂ 2014,
1967 ff. â�� juris-Rn. 22). 

a) Das Verfahren war bei Inkrafttreten der EntschÃ¤digungsregelung am 3.
Dezember 2011 bereits verzÃ¶gert. Nach dem Austragen der Streitsache als
erledigt infolge fiktiver KlagerÃ¼cknahme am 22. Oktober 2010 fand keine
Bearbeitung des Verfahrens statt. Diese auf das Verfahren S 37 R 93/09 R bezogene
InaktivitÃ¤t endete erst mit der Vergabe eines neuen Aktenzeichens am 22.
September 2016 und der Mitteilung des neuen Aktenzeichens an die Beteiligten,
verbunden mit der Aktenanforderung bei der Beklagten. Bis zum Inkrafttreten der
EntschÃ¤digungsregelung am 3. Dezember 2011 waren in dem Verfahren damit
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bereits 13 Monate InaktivitÃ¤tszeit aufgelaufen (November und Dezember 2010
sowie Januar bis einschlieÃ�lich November 2011).

b) Die Erhebung der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge des KlÃ¤gers am 18. Dezember 2017
erfolgte nicht unverzÃ¼glich.

aa) â��UnverzÃ¼glichâ�� bedeutet nach der GesetzesbegrÃ¼ndung â��ohne
schuldhaftes ZÃ¶gernâ�� (BT-Drucks. 17/3802 S. 31). Damit wird die Legaldefinition
in Â§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB in Bezug genommen, die nach allgemeiner Auffassung
auch Ã¼ber die FÃ¤lle des Â§ 121 BGB hinaus gilt (BSG, Beschluss vom 27. Juni
2013Â â�� B 10 Ã�G 9/13 BÂ â�� SozR 4-1710 Art 23 Nr.Â 1 â�� juris-Rn. 29; BGH,
Urteil vom 10. April 2014 â�� III ZR 335/13 â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 24).

Damit gehÃ¶rt zum Begriff der UnverzÃ¼glichkeit ein nach den UmstÃ¤nden des
Falles beschleunigtes Handeln, das dem Interesse des EmpfÃ¤ngers der
betreffenden ErklÃ¤rung an der gebotenen Klarstellung Rechnung trÃ¤gt. Demnach
ist â��unverzÃ¼glichâ�� nicht gleichbedeutend mit â��sofortâ��. Vielmehr ist dem
Verfahrensbeteiligten eine angemessene Ã�berlegungsfrist einzurÃ¤umen, ob er
seine Rechte durch eine VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge wahren muss. (BSG, Beschluss vom
27. Juni 2013Â â�� B 10 Ã�G 9/13 BÂ â�� SozR 4-1710 Art. 23 Nr. 1 â�� juris-Rn. 29
m.w.N.). Unter BerÃ¼cksichtigung des Gesetzeszwecks sowie den aus dem
Grundgesetz und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten folgenden Anforderungen ist dies dahin zu konkretisieren, dass die
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge noch â��unverzÃ¼glichâ�� erhoben ist, wenn sie
spÃ¤testens drei Monate nach Inkrafttreten des Ã�GG beim Ausgangsgericht
einging (BSG, Urteil vom 3. September 2014Â â�� B 10 Ã�G 2/14 RÂ â�� SozR
4-1720 Â§Â 198 Nr. 5 â�� juris-Rn. 27; vgl. auch Senat, Urteil vom 25. November
2015Â â�� L 11 SF 215/15 EKÂ RÂ â�� juris-Rn. 33).

bb) Davon ausgehend ist die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge hier nicht unverzÃ¼glich erfolgt.
Der Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes am 3. Dezember 2011 und
der Erhebung der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge am 18. Dezember 2017 â�� sechs Jahre
spÃ¤ter â�� Ã¼berschreitet die zuzubilligende Ã�berlegungsfrist von maximal drei
Monaten. Auf die GrÃ¼nde fÃ¼r die Ã�berschreitung der Frist kommt es nicht an.
Bei der Frist des Art 23 Satz 2 Ã�GG handelt es sich um eine materiell-rechtlich
wirkende Ausschlussfrist. Wegen der FristversÃ¤umnis ist eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nach Â§Â 67 SGG bereits dem Grunde nach ausgeschlossen
(BSG, Urteil vom 5. Mai 2015Â â�� B 10 Ã�G 8/14 RÂ â�� SozR 4-1710 Art. 23 Nr. 4
â�� juris-Rn.Â 22).

c) Rechtsfolge der nicht unverzÃ¼glichen RÃ¼ge ist, dass sie einen Anspruch nach 
Â§Â 198 GVG fÃ¼r den vorausgehenden Zeitraum nicht wahrt, was nicht nur die
EntschÃ¤digung, sondern ohne EinschrÃ¤nkung alle Formen der Wiedergutmachung
nach Â§Â 198 GVG betrifft, inbegriffen die Feststellung einer Ã¼berlangen
Verfahrensdauer nach Â§Â 198 Abs. 4 Satz 3 HalbsatzÂ 2 GVG (BSG, Urteil vom 5.
Mai 2015Â â�� B 10 Ã�G 8/14 RÂ â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 29).

IV. FÃ¼r die Zeit ab Erhebung der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge (18. Dezember 2017)
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kommt ein EntschÃ¤digungsanspruch nicht in Betracht, weil der KlÃ¤ger keinen
Nachteil infolge unangemessener Dauer des Ausgangsverfahrens im Sinne von Â§
198 Abs. 1 Satz 1 GVG erlitten hat.

1. Ausgangspunkt und erster Schritt der AngemessenheitsprÃ¼fung bildet die
Bestimmung der in Â§ 198 Abs. 6 Nr. 1 GVG definierten Gesamtdauer des
Gerichtsverfahrens (zur PrÃ¼fungssystematik vgl. BSG, Urteil vom 3. September
2014 â�� B 10 Ã�G 2/13 R â�� BSGE 117, 21Â ff. â�� juris-Rn. 23 ff.).

a) Das Gerichtsverfahren i.S.d. Â§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG beginnt nach der
Legaldefinition des Â§ 198 Abs. 6 Nr. 1 GVG mit dessen Einleitung, also dem
Moment des Eintritts der RechtshÃ¤ngigkeit (Â§ 94 Satz 1 SGG), und endet mit dem
rechtskrÃ¤ftigen Abschluss. Kleinste relevante Zeiteinheit ist der Kalendermonat
(BSG, Urteil vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G 11/13 R â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 4).

b) Nach diesen MaÃ�gaben begann das Ausgangsverfahren mit Einreichung der
Klage beim SG am 23. Juli 2009 und endete mit dem Wirksamwerden des im
ErÃ¶rterungstermin vom 5.Â August 2020 geschlossenen Widerrufsvergleichs am 7.
September 2020. Dieser insgesamt 134 Kalendermonate umfassende Zeitraum ist
als materiell-rechtlicher Bezugsrahmen der EntschÃ¤digungsklage zugrunde zu
legen.

2. In einem zweiten Schritt ist der Ablauf des Verfahrens in kalendermonatsgenauer
Betrachtung an den von Â§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG genannten Kriterien zu messen,
die unter Heranziehung der Rechtsprechung des EuropÃ¤ischen Gerichtshofs fÃ¼r
Menschenrechte zu Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EuropÃ¤ische Menschenrechtskonvention
(EMRK) und des BundesÂverfassungsgerichts (BVerfG) zum Recht auf effektiven
Rechtsschutz (Art. 19 Abs.Â 4 Grundgesetz ) sowie zum
JustizgewÃ¤hrleistungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) auszulegen
und zu vervollstÃ¤ndigen sind (BSG, Urteil vom 12. Februar 2015 â�� B 10 Ã�G 7/14
R â�� SozR 4-1720 Â§ 198 Nr. 10Â  juris-Rn. 27; Urteil vom 3. September 2014 â��
B 10 Ã�G 2/13 R â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 25). Die Angemessenheit der
Verfahrensdauer richtet sich infolgedessen gemÃ¤Ã� Â§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG
nach den UmstÃ¤nden des Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierigkeit und
Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und
Dritter (Â§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG), ergÃ¤nzend zudem der Prozessleitung des
Ausgangsgerichts (BSG, Urteil vom 3. September 2014 â�� BÂ 10 Ã�G 2/13 R â��
a.a.O. â�� juris-Rn. 34 m.w.N.).

a) Das Ausgangsverfahren, in dem es um die Feststellung der Versicherungs- und
Beitragspflicht des KlÃ¤gers fÃ¼r die Dauer von 3 Jahren ging, war durchschnittlich
schwierig und hatte fÃ¼r den KlÃ¤ger eine durchschnittliche wirtschaftliche
Bedeutung.

b) Mit Blick auf die Prozessleitung der Ausgangsgerichte lassen sich 3 Monate an
â��inaktiven Zeitenâ�� feststellen, wobei auch hier wiederum als kleinste relevante
Zeiteinheit ein Kalendermonat zu berÃ¼cksichtigen ist (BSG, Urteil vom
12.Â Februar 2015 â�� B 10 Ã�G 11/13 R â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 34).
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aa) Hinsichtlich der Monate Januar bis einschlieÃ�lich Oktober 2018 ist zu
berÃ¼cksichtigen, dass in dieser Zeit das GÃ¼terichterverfahren durchgefÃ¼hrt
wurde. Die Gerichtsakte lag dem SG nicht vor, eine VerfahrensfÃ¶rderung war nicht
mÃ¶glich. Aufgrund des von den Beteiligten erklÃ¤rten EinverstÃ¤ndnisses zur
DurchfÃ¼hrung des GÃ¼terichterverfahrens ist dieser Zeitraum nicht als
InaktivitÃ¤tszeitraum zu werten (vgl. fÃ¼r den Fall des mit Zustimmung der
Beteiligten erfolgten Ruhens des Verfahrens: RÃ¶hl in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-
SGG, 1. Aufl., Â§Â 198 GVG , Rn. 61). Das SG hat zudem regelmÃ¤Ã�ig den Stand
des GÃ¼terichterverfahrens in Erfahrung gebracht (Vermerke vom 27. Februar
2018 und vom 28. Mai 2018). Auf die Mitteilung, dass ein Termin fÃ¼r den 5.
Oktober 2018 angesetzt sei, hat es die Akte fÃ¼r den 31. Oktober 2018 zur
Wiedervorlage notiert (VerfÃ¼gung vom 18. Juli 2018). Am 12. Oktober 2018 lagen
die Akten wieder vor.

bb) In den Monaten November und Dezember 2018 war das SG an einer inhaltlichen
Bearbeitung des Verfahrens jedoch nicht gehindert. Nach auÃ�en gerichtete
verfahrensfÃ¶rdernde Handlungen sind gleichwohl nicht erfolgt. Die VerfÃ¼gung
â��zum ETâ�� am 8. November 2018 reicht dafÃ¼r nicht aus. Die Monate
November und Dezember 2018 (zwei Monate) sind als InaktivitÃ¤tszeit zu werten.

cc) Im Jahr 2019 sind bis auf die Monate Januar, Mai, Juni und Dezember in allen
Monaten verfahrensfÃ¶rdernde AktivitÃ¤ten des SG erfolgt (Februar: Anforderung
von entscheidungserheblichen Unterlagen [1. Februar 2019]; MÃ¤rz: Erinnerung des
KlÃ¤gers an Ã�bersendung der Unterlagen [25. MÃ¤rz 2019]; April: Erinnerung an
Ã�bersendung, Setzung einer Ausschlussfrist nach Â§ 106a SGG; Juli: Ã�bersendung
einer Stellungnahme des KlÃ¤gers mit Unterlagen an Beklagte zur Stellungnahme
[5. Juli 2019]; August: Erinnerung der Beteiligten [16. August 2019]; September:
u.a. Aufforderung an Kl., zustÃ¤ndige Agentur fÃ¼r Arbeit und Kundennummer
mitzuteilen [19. September 2019]; November: Erinnerung des KlÃ¤gers
[5.Â November 2019], zudem verfahrensbezogene Anfrage an KlÃ¤ger und
Ã�bersendung einer Stellungnahme des KlÃ¤gers an die Beklagte z.K. [7. November
2019]).

Die Monate Mai und Juni sind, obwohl in ihnen keine verfahrensfÃ¶rdernden
AktivitÃ¤ten des SG stattgefunden haben, nicht als InaktivitÃ¤tszeiten zu werten.
Hier ist zu berÃ¼cksichtigen, dass das SG mit VerfÃ¼gung vom 4. April 2019 den
KlÃ¤ger zur Vorlage von Unterlagen aufgefordert hat und ihm eine dreimonatige
Frist nach Â§ 106a SGG gesetzt hat. Es unterlag der EntscheidungsprÃ¤rogative des
SG, fÃ¼r von ihm fÃ¼r entscheidungserheblich gehaltene Tatsachen, die bisher
nicht aufgeklÃ¤rt wurden, eine Frist nach Â§ 106a SGG zu setzen und deren Ablauf
abzuwarten, bevor eine weitere VerfahrensfÃ¶rderung erfolgt (etwa durch Ladung
des nach Fristablauf entscheidungsreifen Streitverfahrens). FÃ¼r den Monat
Dezember 2019 gilt, dass das SG angesichts der am 7. November 2019 erfolgten
verfahrensbezogenen Anfrage an den KlÃ¤ger sowie der Ã�bersendung von dessen
Stellungnahme an die Beklagte die jeweiligen Antworten abwarten durfte, wobei ein
Sechs-Wochen-Zeitraum anzusetzen ist, der den Dezember abdeckt (Fristablauf am
19. Dezember 2019).
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Allein fÃ¼r den Monat Januar 2019 lassen sich weder verfahrensfÃ¶rdernde
Handlungen des SG feststellen noch ist sonst ersichtlich, dass das SG an der
VerfahrensfÃ¶rderung gehindert war. Dieser Monat ist als InaktivitÃ¤tszeit zu
werten.

dd) Im Jahr 2020 sind keine InaktivitÃ¤tszeiten festzustellen. Das SG hat das
Vefahren in jedem Monat gefÃ¶rdert (Januar: Erinnerung des KlÃ¤gers [9. Januar
2020]; Februar: Aufforderung des KlÃ¤gers, bestimmte Angaben zu machen sowie
Setzung einer Frist nach Â§ 106a SGG]; MÃ¤rz: Ã�bersendung eines Schreibens des
KlÃ¤gers an die Beklagte [9. April 2020]; April: Ã�bersendung einer Stellungnahme
der Agentur fÃ¼r Arbeit N an Beklagte [9. April 2020]; Mai: Fertigung und
Zustellung des Gerichtsbescheides [Zustellung am 27. und 28. Mai 2020]).

ee) Bezogen auf das zÃ¼gig gefÃ¼hrte Berufungsverfahren sind keine
rechtserheblichen InaktivitÃ¤tsintervalle auszumachen. Vielmehr sind in jedem
Monat der von Juni 2020 bis September 2020 (4 Monate) dauernden
Verfahrenslaufzeit verfahrensfÃ¶rdernde Handlungen des Berufungsgerichts erfolgt.

ff) Insgesamt verbleibt es damit bei den Monaten November 2018 bis Januar 2019
als Zeitraum der InaktivitÃ¤t, der drei Monate umfasst. 

3. Die sodann in einem dritten Schritt vorzunehmende abschlieÃ�ende
Gesamtbetrachtung und -wÃ¼rdigung der tatsÃ¤chlichen verfahrens-, sach- und
personenbezogenen UmstÃ¤nde des Einzelfalles unter BerÃ¼cksichtigung des
VerhÃ¤ltnisses der fÃ¼r eine lÃ¤ngere Verfahrensdauer einerseits und der fÃ¼r
eine beschleunigte Erledigung andererseits sprechenden Gesichtspunkte und ihrer
Einordnung in den menschen- und grundrechtlichen Wertungsrahmen fÃ¼hrt zu
einer unangemessenen Dauer des gesamten Verfahrens im Umfang eines Monats.

a) Die Annahme einer unangemessenen Verfahrensdauer ist nur dann
gerechtfertigt, wenn die Verfahrensdauer die Ã¤uÃ�erste Grenze des
Angemessenen deutlich Ã¼berschritten und deshalb das Recht auf Rechtsschutz in
angemessener Zeit verletzt hat. Dabei ist den Ausgangsgerichten eine
Vorbereitungs- und Bedenkzeit von bis zu zwÃ¶lf Monaten je Instanz zuzubilligen,
die fÃ¼r sich genommen noch nicht zu einer unangemessenen Verfahrensdauer
fÃ¼hrt (BSG, Urteil vom 7. September 2017 â�� B 10 Ã�G 1/16 R â�� a.a.O. â��
juris-Rn. 33; Urteil vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 2/13 R â�� a.a.O. â�� Rn.
43 ff.; jeweils m.w.N.). Diese Zeitspanne muss und wird in der Regel nicht
vollstÃ¤ndig direkt im Anschluss an die Erhebung der Klage bzw. die Einlegung der
Berufung, sondern kann auch am Ende der jeweiligen Instanz liegen oder in
mehrere, insgesamt zwÃ¶lf Monate nicht Ã¼bersteigende Abschnitte unterteilt sein
(BSG, Urteil vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 2/13 R â�� a.a.O. â�� juris-Rn.
45; Urteil vom 3. September 2014 â�� B 10 Ã�G 2/14 R â�� SozR 4-1720 Â§ 198 Nr.
5 â�� juris-Rn. 47: jeweils m.w.N.). Die Vorbereitungs- und Bedenkzeit von bis zu
zwÃ¶lf Monaten muss nicht durch konkrete VerfahrensfÃ¶rderungsschritte
begrÃ¼ndet und gerechtfertigt werden kÃ¶nnen (BSG, Urteil vom 12. Februar 2015
â�� B 10 Ã�G 11/13 R â�� a.a.O â�� juris-Rn. 34; Urteil vom 3. September 2014 â��
B 10 Ã�G 2/13 R â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 50).
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b) Im Rahmen der gebotenen GesamtabwÃ¤gung ist hiernach von den
BearbeitungslÃ¼cken des Ausgangsverfahrens vor dem SG (insgesamt 3 Monate)
die im Regelfall zustehende zwÃ¶lfmonatige Vorbereitungs- und Bedenkzeit in
Abzug zu bringen, so dass kein Zeitraum einer unangemessenen Verfahrensdauer
verbleibt. 

E. Auch der fÃ¼r den Fall der Erfolglosigkeit des Hauptantrags gestellte Hilfsantrag
auf Feststellung der unangemessenen Verfahrensdauer bleibt ohne Erfolg.

Nach Â§ 198 Abs. 4 Satz 3 GVG kann das EntschÃ¤digungsgericht die Feststellung
treffen, dass die Verfahrensdauer unangemessen war, nach Satz 2 auch ohne
Antrag. Der Ausspruch kann nach Â§ 198 Abs. 4 Satz 3 GVG in schwerwiegenden
FÃ¤llen neben der EntschÃ¤digung erfolgen (Halbsatz 1); ebenso, wenn eine oder
mehrere Voraussetzungen des Abs.Â 3 nicht erfÃ¼llt sind (Halbsatz 2). 

I. Einer solchen Feststellung fÃ¼r die Zeit bis zur Erhebung der
VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge â�� in der danach liegenden Zeit sind keine
InaktivitÃ¤tszeiten aufgelaufen, s.o. â�� steht jedoch die VersÃ¤umung der
RÃ¼gefrist des Art. 23 Satz 2 Ã�GG entgegen. WÃ¤hrend Art. 23 Satz 2 Ã�GG eine
Regelung hinsichtlich der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge des Â§Â 198 Abs 3 GVG beinhaltet,
ordnet Art. 23 Satz 3 Ã�GG eine Anspruchswahrung nach Â§Â 198 GVG an, und zwar
ohne Differenzierung nach den einzelnen AbsÃ¤tzen der Norm (vgl. den Wortlaut
â��Anspruch nach Â§Â 198 des Gerichtsverfassungsgesetzesâ��). Art. 23 Satz 3
Ã�GG erfasst somit nicht nur die EntschÃ¤digung, sondern ohne EinschrÃ¤nkung
alle Formen der Wiedergutmachung nach Â§Â 198 GVG, inbegriffen die Feststellung
einer Ã¼berlangen Verfahrensdauer nach Â§Â 198 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2 GVG.
Die VersÃ¤umung der RÃ¼gefrist und die hierdurch eintretende
PrÃ¤klusionswirkung des Art. 23 Satz 3 Ã�GG haben zur Folge, dass die
Angemessenheit der Verfahrensdauer vom EntschÃ¤digungsgericht nicht mehr
Ã¼berprÃ¼ft wird (BSG, Urteil vom 5. Mai 2015Â â�� B 10 Ã�G 8/14 RÂ â�� a.a.O.
â�� juris-Rn. 28 ff. mit Verweis auf BGH, Urteil vom 10. April 2014 â�� III ZR 335/13
â�� a.a.O. â�� juris-Rn. 35), weshalb auch die Feststellung einer Unangemessenheit
der Verfahrensdauer fÃ¼r den davon betroffenen Zeitabschnitt nicht in Betracht
kommt.

II. Davon abgesehen liegen auch die Voraussetzungen fÃ¼r eine Feststellung der
Ã¼berlangen Verfahrensdauer nicht vor.

1. Eine Feststellung der Ã¼berlangen Verfahrensdauer bei Vorliegen eines
schwerwiegenden Falls gem. Â§ 198 Abs. 4 Satz 3 HS 1 GVG kommt im Fall des
KlÃ¤gers nicht in Betracht. Bei diesem Ausspruch handelt es sich, wie systematisch
aus Â§Â 198 Abs.Â 4 SatzÂ 1 GVG zu folgern ist, um eine Form der
â��Wiedergutmachung auf andere Weiseâ��, die â��neben die EntschÃ¤digungâ��
treten kann (BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2013Â â�� 5 C 23/12 DÂ â�� BVerwGE 147,
146Â ff., juris-Rn. 63). Die Feststellung der Ã�berlÃ¤nge kann dem
EntschÃ¤digungsklÃ¤ger zusÃ¤tzliche Genugtuung â�� neben dem
EntschÃ¤digungsanspruch â�� verschaffen (RÃ¶hl in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG,
1. Aufl., Â§Â 198 GVG , Rn. 135). Mangelt es jedoch wie vorliegend an einem
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EntschÃ¤digungsanspruch, kommt die zusÃ¤tzliche Feststellung der Ã�berlÃ¤nge
nicht in Betracht.

2. Die Ã¼berdies mÃ¶gliche Feststellung der Ã�berlÃ¤nge nach Â§Â 198 Abs.Â 4
SatzÂ 3 HSÂ 2 GVG kommt nach dem Ermessen des Senats im Fall des KlÃ¤gers
nicht in Betracht. Nach der vorstehenden Regelung kann das
EntschÃ¤digungsgericht die Ã�berlÃ¤nge des Verfahrens nach seinem Ermessen
feststellen, wenn die Voraussetzungen des EntschÃ¤digungsanspruchs nicht
vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt sind, insbesondere mangels wirksamer VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge,
und andererseits eine vollstÃ¤ndige Klageabweisung unter WÃ¼rdigung der
GesamtumstÃ¤nde unbillig wÃ¤re. 

Davon umfasst sind vor allem FÃ¤lle, in denen eine EntschÃ¤digung nicht
beansprucht werden kann, weil die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge zu frÃ¼h oder gar nicht
erhoben wurde (BT-Drucks. 17/3802, S.Â 22; SÃ¤chsisches LSG, Beschluss vom 12.
Juli 2016Â â�� L 11 SF 50/15 EKÂ â�� juris-Rn. 45). In diesen FÃ¤llen soll nach der
GesetzesbegrÃ¼ndung trotz der Obliegenheitsverletzung des Betroffenen eine
entsprechende Feststellung angezeigt sein, wenn unter WuÌ�rdigung der
GesamtumstaÌ�nde, etwa bei im Ausgangsprozess nicht anwaltlich vertretenen
Verfahrensbeteiligten, eine vollstaÌ�ndige Klageabweisung unbillig erscheint
(BT-Drucks. 17/3802, S.Â 22; vgl. auch RÃ¶hl, a.a.O., Rn. 136, der darauf abstellt,
dass die Verletzung der Pflicht zur VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge infolge fehlender
anwaltlicher Vertretung weniger schwer wiegt).

Eine solche Unbilligkeit kann der Senat im Fall des KlÃ¤gers jedoch nicht erkennen.
Insbesondere kann der Senat auch unter BerÃ¼cksichtigung des Umstands, dass er
im Ausgangsverfahren zunÃ¤chst nicht anwaltlich vertreten war, nicht erkennen,
dass seine Obliegenheitsverletzung weniger schwer wiegt als der â��Normalfallâ��
einer unterlassenen VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge. Zu berÃ¼cksichtigen ist dabei, dass das
Ausgangsverfahren seit der fehlerhaften Austragung als erledigt infolge fiktiver
KlagerÃ¼cknahme am 22. Oktober 2010 zum Stillstand gekommen war. Bis zum
letztmÃ¶glichen Zeitpunkt der Erhebung der VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge am 3. MÃ¤rz
2012 (drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes am 3. Dezember 2011) standen
dem KlÃ¤ger noch 16 volle Monate zur VerfÃ¼gung, um die VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge
zu erheben. An den Inhalt der RÃ¼ge sind dabei keine hohen Anforderungen zu
stellen. Ob eine VerzÃ¶gerungsrÃ¼ge erhoben ist, ist unter entsprechender
Heranziehung der fÃ¼r ProzesserklÃ¤rungen geltenden AuslegungsgrundsÃ¤tze zu
ermitteln. MaÃ�stab der Auslegung ist der objektive EmpfÃ¤ngerhorizont unter
Beachtung des Grundsatzes einer rechtsschutzgewÃ¤hrenden Auslegung (vgl. BSG,
Urteil vom 27. MÃ¤rz 2020 â�� B 10 Ã�G 4/19 R â�� SozR 4-1720 Â§ 198 Nr. 19,
juris, Rn. 32). Der Beteiligte muss daher lediglich zum Ausdruck bringen, dass er mit
der Dauer des Verfahrens nicht einverstanden ist und eine Beschleunigung
verlangt, also nicht nur darum bittet (RÃ¶hl, a.a.O., Â§ 198 Rn. 89). Der KlÃ¤ger hat
sich jedoch bis zum 14. MÃ¤rz 2016, weit Ã¼ber die vorstehend genannte Frist
hinaus, nicht mehr geÃ¤uÃ�ert. Angesichts dieser langen Zeitspanne, in der auch
der KlÃ¤ger das Verfahren nicht mehr betrieb, erscheint die vollstÃ¤ndige
Abweisung der Klage dem Senat nicht unbillig. Dabei ist zur Ã�berzeugung des
Senats auch zu berÃ¼cksichtigen, dass die UntÃ¤tigkeit auf einem schlichten Fehler
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des Ausgangsgerichts beruhte (Annahme der Wirksamkeit einer nicht
unterzeichneten Betreibensaufforderung), der in der Folge nicht bemerkt wurde.

F. Den im Schreiben des KlÃ¤gers vom 23. MÃ¤rz 2022 (Ã¼bergeben im
Verhandlungstermin am 23. MÃ¤rz 2022) beantragten Zeugenvernehmungen (S. 3
des Schriftsatzes) brauchte der Senat nicht nachzukommen. Es kann dahinstehen,
ob es sich dabei um ordnungsgemÃ¤Ã�e BeweisantrÃ¤ge handelt, die neben einem
hinreichend konkreten Beweisthema die Bezeichnung eines zulaÌ�ssigen
Beweismittels und die Angabe des voraussichtlichen Beweisergebnisses
voraussetzen (BSG, Urteil vom 27. August 2020 â�� B 9 SB 4/20 â�� juris-Rn.Â 10).
Denn auch einem zulÃ¤ssigen Beweisantrag muss das Gericht nicht nachkommen,
wenn es auf die ungeklaÌ�rte Tatsache insbesondere mangels
Entscheidungserheblichkeit nicht ankommt (vgl. Mushoff in: jurisPK-SGG, Stand:
12/2021, Â§ 103 Rn. 84; Schmidt in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG,
13. Auflage 2020, Â§ 103 Rn. 8). Davon ist hier auszugehen. Es ist schon nicht zu
erkennen, inwiefern die Vernehmung der aufgefÃ¼hrten Personen einen Bezug zu
den anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen fÃ¼r den hier vorliegenden
Streitgegenstand haben kann. Insbesondere die Vernehmung der damaligen
Kammervorsitzenden dazu, â��warum sie das Verf. nicht ordnungsgemÃ¤Ã�
gefÃ¼hrt hatâ�� ist nicht entscheidungserheblich, da es lediglich auf das Vorliegen
einer VerzÃ¶gerung, nicht aber auf die (subjektiven) BeweggrÃ¼nde des Richters
fÃ¼r eine bestimmte VerfahrensfÃ¼hrung ankommt. Zu weiteren Ermittlungen von
Amts wegen sieht sich der Senat im Ã�brigen nicht veranlasst. Der fÃ¼r den
EntschÃ¤digungsanspruch maÃ�gebliche Sachverhalt ergibt sich aus dem Inhalt der
beigezogenen Gerichtsakte des Ausgangsverfahrens.

G. Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 154
Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung.

Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich aus Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§
52 Abs.Â 1 und 3 Gerichtskostengesetz und entspricht der von dem KlÃ¤ger bei
Verfahrenseinleitung begehrten pauschalierten EntschÃ¤digung i.H.v. mindestens
7.200 Euro gem. Â§ 198 Abs. 2 Satz 3 GVG.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) sind nicht
ersichtlich.

Â 

Erstellt am: 05.08.2022
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